
 
 

  Jahresbeitrag Jahresbeitrag 

  je Mitglied  für neue Mitglieder 

    im 1. Jahr 

1)    Einzelmitglied 330,00 € 165,00 € 

2)    Ehepaare/nichteheliche Lebensgemeinschaften  590,00 € 295,00 € 

3)   Junge Erwachsene zahlen bis einschließlich zu dem Jahr,   
      indem das 25. Lebensjahr vollendet wird, einen vergünstigten    

    

      Beitrag, wenn dem Verein ein Nachweis über ein Studium, eine     
      Ausbildung oder eines Praktikums innerhalb der Fristen (siehe  

    

      Beitragsordnung § 3 Abs. 2) vorgelegt wird. 198,00 € 99,00 € 

4) Kinder/Jugendliche  bis einschließlich des Jahres,      

     in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird.        

     a) 1. Kind (Grundschule 1.-4. Schuljahr)  99,00 € 49,50 € 

     b) 1. Kind / Jgdl. ab Klasse 5 (ohne aktives/passives Elternteil) 154,00 € 77,00 € 

     c) 1. Kind /Jgdl.  ab Klasse 5 (mit  aktivem/passivem  Elternteil) 99,00 € 49,50 € 

     d) 2. Kind / Jugendlicher  77,00 € 38,50 € 

     e) 3. Kind / Jugendlicher 44,00 € 22,00 € 

     f)  Kinder im Vorschulalter. 44,00 € 22,00 € 

5a)  Familienbeitrag (zwei aktive Erwachsene und ein oder      

       mehrere aktive Kinder)      689,00 € 344,50 € 

5b)  Familienbeitrag für zwei aktive Erwachsene und einem voll-      

       jährigen Kind bis 25 Jahren, was unter 3) fällt.   788,00 € 394,00 € 

Sonderkonditionen auf Antrag:     

6a) Alleinerziehende Mutter bzw. Vater, die nicht in einer Lebens-      

      gemeinschaft leben, mit einem Kind oder mehreren Kindern 394,00 €  197,00 €  

6b) Alleinerziehende Mutter bzw. Vater, die nicht in einer Lebens-     

      Gemeinschaft leben, mit einem oder mehreren jungen Erwachsenen     

      plus Jugendlichen bzw. Kind 493,00 € 246,50 € 

7) Passive Mitglieder 55,00 € 27,50 € 

 
8) Bei Eintritt in den Club nach dem 01. Februar wird der Beitrag, der im ersten Jahr 50 % beträgt, im 
nachfolgenden Monat eingezogen. Bei Eintritt nach dem 31. August fällt in dem Beitrittsjahr   kein 
Jahresbeitrag mehr an. 
 
9) Eine Aufnahmegebühr wird aktuell nicht erhoben.   
 
10) Für den Solidarbeitrag gilt $ 6 der Beitragsordnung. Jedes erwachsene aktive Mitglied muss bis zur 
Vollendung des 80. Lebensjahr mindestens 5 Arbeitsstunden im Jahr leisten. Für jede nicht erbrachte 
Arbeitsstunde wird 2026 ein Betrag 13,00 € je Stunde (max. 65,00 € im Jahr) erhoben. 
 
11) Die Gästegebühr beträgt 7,00 € je Stunde (Jugendliche und Kinder zahlen 3,00 €) Damit ist der Gast 
berechtigt (je nach Verfügbarkeit der Plätze und im Rahmen der Spiel-, Platz- und Hausordnung) an 
einem Tag mit einem Mitglied zu spielen. Jede Spielbelegung ist digital einzutragen. Die Gastgebühr 
wird in bestimmten Intervallen von dem Mitglied eingezogen, der sich an erste Stelle eingetragen.   
 
12) Die Flutlichtgebühr beträgt pro Platz und Stunde 2,00 € und wird von dem Mitglied in bestimmten 
Intervallen eingezogen, der sich an erster Stelle eingetragen hat.   
 
13) Im Jahresbeitrag von Kinder und Jugendlichen sind nicht die Kosten für das Training im Sommer 
bzw. Winter enthalten.    
 
 
 
 
 

Mitgliedsbeiträge CTC 2026 


